
Der ADAC und der VAC Kiel veranstalten am
28. März  2005  eine Slalom und Einstellfahrt  

Die Slalom und Einstellfahrt dient zur Vorbereitung auf die 
bevorstehende Automobil-Slalomsport Saison.
1. Veranstaltungsart
Die Veranstaltung wird als Sicherheits und Fahrtraining mit 
folgendem Inhalt durchgeführt.

1.Fahrzeugtechnik
2.Fahrphysik und Sicherheit
3.Fahrtraining

2. Veranstalter/Durchführung
Veranstalter ist der ADAC Schleswig Holstein und der VAC Kiel
Helmut Rußbüldt
Worthbarg 3
24361 Damendorf
Tel.04353/9747  Fax 04353/9748 
E-Mail:  info@vackiel.de             Homepage: www.vackiel.de
Als Instruktoren werden erfahrende Slalomfahrer vom Veranstalter 
eingesetzt. Ihnen obliegt die Abwicklung des Fahr – und 
Sicherheitstraining .Ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu 
leisten.
Genehmigt unter Reg.  10/UTE/2005   vom    24.02.2005
3. Veranstaltung/Zeitplan
Das Fahr – und Sicherheitstraining wird am 28.März 2005 auf dem 
ADAC Verkehrsübungsplatz Kiel Boksee in der Zeit von 10.00 Uhr 
bis 15.00 Uhr durchgeführt.
4. Lizenzen
Für die Teilnahme am Fahr – und Sicherheitstraining ist eine DMSB 
Fahrerlizenz nicht erforderlich.
5. Nennung/Nenngeld
Für die Teilnahme am Fahr – und Sicherheitstraining muss eine 
vollständig ausgefüllte Nennung an den Veranstalter gesandt 
werden.
Das Nenngeld beträgt 25,- € und ist mit der Nennung bis zum 
Nennungsschluß fällig.
Die Teilnehmeranzahl ist auf dreißig begrenzt. Ausgenommen sind 
Teilnehmer des ADAC-Youngster-Cup

6. Nennungsschluß
Teilnehmer werden in der Reihenfolge des Nennungseinganges beim 
VAC Kiel angenommen
Als letzter Termin für die Anmeldung beim VAC Kiel ist der
20.März 2005 festgelegt
Kieler Sparkasse BLZ 210 501 70         Konto- Nr.: 111 930
Stichwort:  28.03.05  Slalomtraining
7. Versicherung
Für die Veranstaltung ist eine Veranstalterhaftpflichtversicherung 
abgeschlossen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die 
gesetzliche Haftpflicht des Veranstalters, der von ihm mit der 
Durchführung beauftragten Personen. Für die Teilnehmer ist vom 
Veranstalter eine Teilnehmerunfallversicherung abgeschlossen.
8. Haftungsausschluß
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe der Nennung den 
Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, gemäß 
Nennungsformular.
9. Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers
Sofern Bewerber oder Fahrer nicht selbst Eigentümer des 
einzusetzenden Fahrzeugs sind, haben sie dafür zu sorgen, dass der 
Fahrzeugeigentümer die auf dem Nennformular abgedruckte 
Haftungsverzichtserklärung abgibt 


